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Stellungnahme der 

Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs, 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes 

zur Stärkung der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung
BMG-92600-0015-I/B/8/2010

Die ÖAR erlaubt sich, aufgrund von Hinweisen ihrer Mitgliedsorganisationen ÖZIV Tirol und ÖZIV Steiermark, zu oben angeführtem Entwurf folgende Stellungnahme abzugeben:

Grundsätzlich begrüßt die ÖAR die neuen Regelungen in oben genanntem Entwurf, da sie zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit des österreichischen Gesundheitssystems beitragen können.

Die Schaffung von zusätzlichen Gruppenpraxen bringt mit Sicherheit eine leichtere Erreichbarkeit für Menschen mit Behinderungen.

Durch die vorgesehene Regelung sind für den von uns vertretenen Personenkreis bessere Möglichkeiten für die gesundheitliche Versorgung gegeben. 

Kritisch angemerkt wird jedoch, dass Gruppenarztpraxen in der vorgeschlagenen Form nur dann sinnvoll sind, wenn damit über die übliche örtliche Ordinationszeit der niedergelassenen Ärzte hinaus und in Verbindung mit ergänzenden Fachbereichen Hilfe geboten wird.
Folgende Änderungen wären erforderlich:
Ad § 52a (1) 2
Die Form einer „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) im Sinne des GmbH-Gesetzes (GmbHG), RGBl. Nr. 58/1906“ ist aus der Sicht der Patienten strikt abzulehnen. Die Frage allfälliger Haftungen kann bei der derzeit gültigen Höhe einer Stammeinlage mögliche Rechtsansprüche nicht decken.

Ad § 52d

Die vorgegebene Versicherungssumme ist mit Hinblick auf mögliche Dauerfolgen (Rentenzahlungen) zu niedrig. Es ist davon auszugehen, dass bei Schadenersatzforderung und Behinderung Zahlungen anfallen könnten, die ein Vielfaches der Deckungssummer ausmachen würden.

Die vorgeschlagene Lösung des Problems einer GmbH in Abs.3, die bestehende Haftpflichtversicherung auch zur Restabdeckung anderer Forderungen zu verwenden, zeigt, dass die Problematik wohl erkannt, aber auf gute österreichische Art gelöst werden sollte.

Ad § 118b. (2) 4.

Es müssen auch Vertreter, die die Interessen der Betroffenen (der Patienten) vertreten, bei der Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Beirats, welcher bei der Österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin GmbH einzurichten ist, einbezogen werden.
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